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Einmündung Alfonsstraße/Nymphenburger Straße sicherer machen 
BA-Antrags Nr. 20-26 / B 05523 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 09 – Neuhausen-Nymphenburg vom 20.06.2023 
 
Sehr geehrte Frau Hanusch, 
 
in Ihrem Schreiben vom 22. Juni 2023 bitten Sie uns, die Fußgängerschutzanlage in der 
Nymphenburger Straße auf Höhe Alfonsstraße mit einem Blinklicht auszustatten. Zu Ihrem 
Anliegen möchten wir Ihnen aber nun Folgendes mitteilen: 
 
Hilfssignalgeber, wie der angeregte Gelbblinker, sollen nach den geltenden Richtlinien für 
Lichtsignalanlagen (RiLSA) „... nur sparsam verwendet werden, um den Warneffekt des gelben 
Blinklichts nicht durch zu häufige Anwendung abzunutzen.“ 

 
Gelbblinker werden deshalb durch GB2.412 in der Regel auch nur an weit abgesetzten oder 
schlecht einzusehenden Fußgängerfurten angeordnet. Nach Auffassung von GB2.412 ist die 
Sichtbeziehung an der genannten Stelle jedoch keineswegs eingeschränkt: 
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Bezirksausschuss des 9. Stadtbezirkes
Neuhausen-Nymphenburg 
Frau Anna Hanusch 
BA-Geschäftsstelle Nord 
Hanauer Straße 1 
80992 München 

  

 

Landeshauptstadt 
München 
Mobilitätsreferat 

Geschäftsbereich 2 Verkehrs- und Bezirks  
Verkehrsleitzentrale 
MOR-GB2-2.2 
 
Implerstr. 9 
81371 München 

 
 

Dienstgebäude: 
Implerstr. 9 
 

Landeshauptstadt München, Mobilitätsreferat
Implerstr. 9, 81371 München 

 

U-Bahn: Linien U3,U6 
Haltestelle Poccistraße 
Bus: Linie 62 
Haltestelle Poccistraße 
Bus: Linie 132 
Haltestelle Senserstraße        

Datum 
13.09.2023 
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Hinsichtlich einer besonderen Gefahrenlage an der genannten Stelle liegen GB2.412 keine 
Informationen vor. 

 
Mit der von allen Verkehrsteilnehmer*innen zu erwartenden nötigen Aufmerksamkeit im 
Straßenverkehr ist somit eine regelkonforme Interaktion zwischen abbiegenden 
Fahrzeugführer*innen und den parallel querenden Fußgänger*innen/Radfahrenden problemlos 
möglich. 

 

Wir bitten um Verständnis, dass wir momentan an dieser Stelle keine Änderungen vornehmen 
werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
MOR-GB2.412 




